
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 6a ARG Rufbereitschaft
 ARG - Arbeitsruhegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.06.2025

§ 6a.

Rufbereitschaft außerhalb der Arbeitszeit darf nur während zwei wöchentlicher Ruhezeiten pro Monat vereinbart

werden.
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